
ERSATZWAHL 

Mitglied der Synode gesucht 
Aufgrund des Rücktritts von Andrea Christian Saxer wird im Synodalwahlkreis II für die Stadt-
kreise Zürich 3 und 9 ein neues Mitglied gesucht. Die Ersatzwahl in die Evangelisch-reformierte 
Kirchensynode findet am 13. Juni 2021 statt. Die restliche Amtszeit dauert bis 2023.  

Sind Sie daran interessiert, im Parlament der reformierten Kirche des Kantons Zürich mitzuarbeiten und 
im kirchlichen Leben etwas zu bewegen? Jetzt hätten Sie die Chance für eine neue, spannende Aufgabe. 

Welche Aufgaben hat die Synode? 
Die Synode besteht aus 120 Mitgliedern sowie den Vertreterinnen und Vertretern der Kirchgemein-
schaften. 

Sie entscheidet über die Bibelübersetzung, Liturgie und Gesangbuch und nimmt zu Fragen theologischer, 
kirchlicher oder gesellschaftlicher Natur öffentlich Stellung. Sie nimmt die Legislaturziele des Kirchen-
rates zur Kenntnis und bestimmt über die gesamtkirchlichen Aufgaben. Wie jedes Parlament übt sie die 
Aufsicht über die Regierung (in diesem Falle den Kirchenrat) aus. Sie bestimmt über das Budget, die 
Rechnungsabnahme und den Rahmenkredit über die Zuteilung der Pfarrstellen. Die Synode wählt den 
Kirchenrat sowie den Präsidenten bzw. die Präsidentin des Kirchenrates. 

Die Synode behandelt Initiativen, Motionen, Postulate, Interpellationen, schriftliche Anfragen, Resolu-
tionen und Petitionen. Ein Mitglied kann mittels dieser parlamentarischen Instrumente eigene Ideen und 
Vorschläge einbringen. 

Wieviel Arbeit bringt das? 
Es finden zurzeit fünf bis sechs ganztägige Sitzungen pro Jahr statt, jeweils an einem Dienstag im Rathaus. 
Dazu kommen Fraktionssitzungen (ca. alle sechs bis acht Wochen). Und dann, je nach Interesse und 
Nomination, die Mitgliedschaft in Synodalkommissionen, Arbeitsgruppen etc. 

Wer ist in die Synode wählbar? 
Sie sind wählbar, wenn Sie Mitglied der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich sind, 
mindestens 18 Jahre alt, Schweizerin oder Schweizer sowie Ausländerin oder Ausländer mit Aufenthalts-
bewilligung B, C oder Ci sind. 

Die Mehrheit der Vertreterinnen und Vertreter eines Wahlkreises darf nicht als Pfarrerin, Pfarrer, 
Angestellte oder Angestellter im Dienst einer Kirchgemeinde, eines Kirchgemeindeverbandes oder der 
Landeskirche stehen. 

Wie können Sie kandidieren?  
Sie müssen einen Wahlvorschlag einreichen, der von mindestens 15 Stimmberechtigten aus dem Wahl-
kreis unterzeichnet ist. Wir werden Ihnen in einer weiteren Information mitteilen, wie Sie zum Formular 
für den Wahlvorschlag kommen, welche Fristen bestehen und wo Sie das unterzeichnete Formular mit 
Ihrem Wahlvorschlag einreichen können. 

Weitere Auskünfte  
Jolanda Majoleth und Martin Stoessel vertreten unseren Wahlkreis Zürich 3 und 9 in der Synode.  
Sie dürfen sich an beiden wenden, um sich über die konkrete Arbeit in der Synode zu informieren. 

Sie sind erreichbar unter: 
jolanda.majoleth@reformiert-zuerich.ch oder 044 465 45 50, 
martin.stoessel@zhref.ch oder 043 311 95 48. 
. 

Bleiben Sie dran! 
Wir werden in den nächsten Wochen weitere Informationen über die Ersatzwahl bereitstellen. Verfolgen 
Sie also die Veröffentlichungen im reformiert.lokal-Teil für die Kirchenkreise drei und neun sowie auf 
den entsprechenden Websites. 

Für den Kirchenkreis drei: Liliane Waldner 
Für den Kirchenkreis neun: Franz Grossen 


